
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend, und lntegration

und dem

SOS-KInderdorf Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 78 b SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, welche das SOS-Kinderdorf Bremen, Fried-
rich-Ebert-Straße 101 , 28199 Bremen - im folgenden Einrichtungsträger genannt - in der Ju-
gendwohngruppe Kattenesch, Kattenescher Weg 17,28277 Bremen für Jugendliche in schwie-
rigen Lebenslagen, die einen Anspruch auf auf Leistungen für Betreuung und Unterkunft auf der
Rechtsgrundlage der SS 27, 34, 35a und 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB Vlll) haben, er-
bringt.

1.2 Das Leistungsangebot des Einrichtungsträgers entspricht dem rahmenvertraglich
festgelegten Leistungsangebotstyp Nr. 3 Heimerziehung / heilpädagogisch / therapeu-
tische Wohngruppe. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang urid Qualität der Leistung ist der bei-
gefügten Leistungsbeschreibung zu entnehmen (Anlage 1). Die Personalausstattung in An-
zahl und Eingruppierung begründet sich aus dem beigefügten Kalkulationsschema (Anlage
2) und ist Gegenstand der Leistungsvereinbarung. Die Regelungen des Landesrahmenver-
trages (= LRV) nach $ 78f SGB Vlll vom 15.11.2001 nebst Anlagen sowie die des Rahmen-
vertrages 2011 zur Leistungsstruktur und Vergütungsentwicklung für Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe nach dem SGB Vlll vom 23.03.2011, die Leistungsbeschreibung
,,SOS-Jugendwohngruppe Kattenesch" (Anlage 1) sowie der Berechnungsbogen (Anlage 2
und 3) sind Bestandteil der Vereinbarung.

2. Leistung

2.1 Die Leistungen werden auf der Grundlage der deaeitigen fachlichen Standards und der ver-
einbarten personellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebserlaubnisverfahren genannten
Auflagen und Nebenbedingungen erbracht. lnhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sind so zu
gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall gewährleistet ist. Die Leistungen müssen
ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

2.2 Der Einrichtungsträger verpflichtet sich, im Rahmen des vereinbarten Leistungsan-
gebotes Hilfeempfänger aufzunehmen und zu betreuen.

2.3 Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt,
die nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt
worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in re-
gelmäßigen Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach $ 30 Abs. 1 des Bun-
deszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer
unverzüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Per-
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son wegen des Verdachtes, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafverfol-
gung eingeleitet worden sind.

2.4. Nach $ 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlge-
fährdung für ein Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer
Fachkräfte das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflich-
tet dies, bei der Kenntnis von einem Gefährdungsrisiko, ihren Schutzauftrag unmittelbar
wahzunehmen und/ oder das zuständige Jugendamt zu informieren.

3. Leistungsentgelt

3.1 Fürden Vereinbarungszeitraum01.07.2025-30.04.2026 beträgt die Gesamtvergütung

262,59 € pro Person/tgl.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in ein Entgelt fär das Leistungsangebot zur Finanzierung
der laufenden Personal- und Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

253,47 € pro Person/tgl.

sowie in ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlage-
vermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibung, Darlehens-
zinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

9,11 € pro Person/tgl

Die Berechnungsgrundlagen der genannten Pauschalen sind dem beigefügten Berechnungsver-
merk (Anlage 2) zu entnehmen

3.2 Für deh Vereinbarungszeitraum ab dem 01.05.2026 beträgt die Gesamtvergütung

266,16 € pro Person/tgl.

Die Gesamtvergütung gliedert sich in ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung
der laufenden Personal- und Sachkosten der Betreuung und Versorgung in Höhe von

257,05 € pro Person/tgl.

sowie in ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betrlebsnotwendigen Anlage-
vermögens zur Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten (Abschreibung, Darlehens-
zinsen, Miete, Pacht und Leasing) in Höhe von

9,11 € pro Person/tgl.

Die Berechnungsgrundlagen der genannten Pauschalen sind dem beigefügten Berechnungsver-
merk (Anlage 3) zu entnehmen

3.3 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme
der Vergütung des zuständigen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe im Einzelfall vorliegt.
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4. Qualitätsentwicklu ngÄprüfung

4.1 Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie
Angaben über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach $ 8 des Landesrah-
menvertrages SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses Leistungsangebot. Somit erfolgt auch die
Berichterstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwicklung
(Berichtsraster) vom 13.03.2009. Die Berichte sind dem örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe sowie dem Landesjugendamt jeweils alle zwei Jahre voaulegen und gehen
gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitätssiche-
rung ein.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01.07.2025 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 21
Monaten, auf unbestimmte Zeit geschlossen.

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung be-
darf es einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 5.1 bestimmten Min-
destlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen,
die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Mona-
ten gekündigt werden.

5.3 Werden die Leistungen und Vergütungen für diesen Leistungstyp durch landesrah-
menvertragliche Festlegungen mit den Verbänden der Einrichtungsträger im Land Bremen
neu strukturiert oder nach lnhalt und/oder Umfang wesentlich verändert, ist die hier ge-
schlossene Vereinbarung durch Neuverhandlung unvezüglich an die veränderten Rahmen-
bedingungen anzupassen. Einer Kündigung bedarf es in diesem Fall nicht.

6. Sonstiges

6.1. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Vereinbarung verlieren die übrigen Best-
immungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vereinbarungs-
parteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung mög-
lichst nahekommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der SS 53 ff. des Zehnten Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2. Der Einrichtungsträger bestätigt die Anwendung des Tarifvertrags für den öffentlichen
Dienst (TVöD VKA und TVöD SuE) und verpflichtet sich, die im Vertragsentgelt enthaltenen
Lohnkosten in voller Höhe an sein Betreuungspersonal weitezuleiten. Der Leistungserbrin-
ger erklärt sich bereit, die gezahlten Gehälter nach den Anforderungen des Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe nachzuweisen.

6.3. Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes
für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu be-
achten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindest-
lohns zu vergüten.

6.4. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-
liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach'Maßgabe der Vorschriften des
BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer mögli-
chen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem
BremlFG sein.

6.5. Alle Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung.
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Geschlossenr Bremen, im Juni2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend,
und lntegration

Einrichtungsträger

lm Auftrag

Adsseo:
Anlage 1: Leistungsbeschreibung: SOS - Therapeutische Wohngruppen Bremen

Anlage 2: Kalkulationsschema 01.07.2025 - 30.04.2026

Anlage 3: Kalkulationsschema ab dem 01.05.2026


